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Sachverhalt 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und die Rechnungsprüfung des Amtes Usedom Süd 
haben den Jahresabschluss des Amtes Usedom Süd zum 31.12.2019 gemäß § 3a KPG 
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Der Amtsbereich des Amtes Usedom-Süd ist im Nordosten des Landkreis Vorpommern-Greifswald belegen. Ge-

mäß § 127 Abs.2 KV M-V führt das Amt die Verwaltungsgeschäfte für sich und die zugehörigen Gemeinden sowie 

die Stadt Usedom. Dies sind im Einzelnen: 

- Gemeinde Benz 

- Gemeinde Dargen 

- Gemeinde Garz 

- Gemeinde Kamminke 

- Gemeinde Korswandt 

- Gemeinde Koserow 

- Gemeinde Loddin 

- Gemeinde Mellenthin 

- Gemeinde Pudagla 

- Gemeinde Rankwitz 

- Gemeinde Stolpe 

- Gemeinde Ückeritz 

- Gemeinde Zempin 

- Gemeinde Zirchow 

- Stadt Usedom 

Darüber hinaus verwaltet das Amt die Geschäfte der Sondervermögen Kamminke, Koserow, Ückeritz und Usedom 

sowie des Schulzweckverbandes Ückeritz. Nachstehend wird über die Prüfung des Jahresabschlusses des Amtes 

Usedom-Süd zum 31.12.2019 berichtet. 

A Prüfauftrag 

Gemäß § 1 Abs. 1 KPG M-V obliegt den Gemeinden und Ämtern die örtliche Prüfung ihrer Haushalts- und Wirt-

schaftsführung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. Die Gemeinden haben einen Rechnungsprüfungsaus-

schuss einzurichten, amtsangehörige Gemeinden können den Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes in An-

spruch nehmen. (§36 Abs.2 KV M-V i.V.m. § 1 Abs.2 KPG M-V) Ein solcher wurde durch das Amt Usedom-Süd 

eingerichtet.  

Gemeinden sowie auch Ämter mit bis zu 20 TEW sollten einen geeigneten Bediensteten als Rechnungsprüfer zur 

Unterstützung des Rechnungsprüfungsausschusses bestellen. Dem ist das Amt Usedom Süd mit Aufnahme einer 

entsprechenden Stelle im Haushaltsplan 2023 nachgekommen. (Beschluss AAS-0149/23)  

Die Prüfung wurde von Manuela Labahn, in der Funktion als Rechnungsprüferin des Amtes Usedom-Süd im März 

2024 durchgeführt. 

Unabhängig davon führt der Rechnungsprüfungsausschuss die örtliche Prüfung durch. 

Der Prüfbericht bezieht sich auf den geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2019 nebst den gesetzlich beizufügen-

den Anlagen. Er darf nur im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss verwendet werden und dient 

ausschließlich der Berichterstattung an den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Usedom-Süd und den Amts-

ausschuss. 

B Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Der Jahresabschluss 2019 wurde mit seinen Bestandteilen und Anlagen dahingehend geprüft, ob dieser ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) vermittelt.  

Die Prüfung umfasst auch die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die Ordnungsmäßigkeit der Haus-
halts- und Verwaltungsführung gem. § 3 Abs.1 Nr.4 und 5 KPG M-V. 

Der Rechenschaftsbericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen im Einklang steht und ob dieser insgesamt eine zutreffende Situation von der Lage vermit-
telt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.  

Nach § 60 KV M-V hat das Amt für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres bis zum Ablauf von 5 Monaten des 
Folgejahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Amtsausschuss beschließt dann bis spätestens 31.12. des 
Folgejahres über die Feststellung sowie die Entlastung des Amtsvorstehers. Der Jahresabschluss 2019 wurde erst 
im Jahr 2023 aufgestellt. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung und Jahresabschluss 
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nebst den gesetzlichen Anlagen trägt der jeweilige Amtsvorsteher für das Jahr 2019. Bis zur Kommunalwahl im 
Mai 2019 war dies Herr Karl-Heinz Schröder, anschließend Herr René König. 

Der amtierende Amtsvorsteher des Amtes Usedom Süd, Herr René König, hat in der üblichen Vollständigkeitser-

klärung u.a. schriftlich bestätigt, dass in den vorgelegten Büchern alle Geschäftsvorfälle erfasst sind, die für das 

Haushaltsjahr 2019 buchungspflichtig geworden sind und im Jahresabschluss unter Berücksichtigung der maßge-

benden Rechnungslegungsgrundsätze alle bilanzierungspflichtigen Positionen sowie sämtliche Aufwendungen 

und Erträge sowie Ein- und Auszahlungen enthalten sind. 

 

Verwaltungsaufbau, Organisation der Verwaltung 

Die Verantwortung für die Erstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses trägt 

das Amt Usedom Süd als geschäftsführende Verwaltung. 

C Grundsätzliche Feststellungen 

Von Januar bis Mai 2018 erfolgte eine überörtliche Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt des Landkreises V-

G für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015. Die hier genannten Prüffeststellungen wurden auf Berichtigung überprüft. 

Die entsprechenden Ausführungen dazu finden sich dann unter der jeweiligen Position. 

Die benannten Feststellungen beschränken sich auf die tatsächlich bebuchten Bilanzpositionen, von Erläuterun-

gen zu nicht in Anspruch genommenen Bilanzpositionen wurde Abstand genommen. Die Bilanz enthält einen 

vollständigen Ausweis.  

 

Bedingt durch einen Systemwechsel in der Finanzsoftware wurden die Bestandsdaten konvertiert. Vom derzei-

tigen Anbieter H&H wurden die Daten aus dem vormals genutzten Programm „infoma“ in das Programm „pro-

doppik“ eingespielt. Für die Anlagenbuchhaltung war eine Konvertierung der Daten 2017 bis 2019 nicht voll-

ständig möglich. Daraus resultiert, dass eine Veränderung der Daten, wie auch eine Korrektur im Jahresab-

schluss 2018 sowie auch folgend 2019 nicht möglich ist. 

Dies widerspricht den Vorgaben des § 60 Abs.7 KV M-V i.V.m. § 53a GemHVO-Doppik M-V, ist aber technisch 

nicht anders lösbar. 

Anlagenrelevante Buchungen können daher erstmalig im Jahresabschluss 2020 wieder durchgeführt werden. 

D Feststellungen zur Rechnungslegung 

D.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Seit 2017 erfolgte eine Neuregelung des Umsatzsteuerrechts mit der Folge, dass bei sämtlichen Tätigkeiten der 

Kommune mit Einnahmeerzielung eine unternehmerische Tätigkeit unterstellt wird. Damit ist eine grundsätzliche 

Umsatzsteuerverpflichtung gegeben. 

Die Übergangsregelung in § 27 Abs.22a UstG ermöglicht es den Kommunen, zur Vorbereitung auf die neue 

Rechtslage einen verlängerten Übergangszeitraum nach altem Recht unter Abgabe einer Optionserklärung zu 

nutzen. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht. Der Übergangszeitraum wurde aktuell auf den 

01.01.2025 verlängert und es sind damit aktuell keine umsatzsteuerpflichtigen Umsätze zu berücksichtigen. 

 

Belegwesen 

Es erfolgt grundsätzlich eine elektronische Belegablage. Das Anordnungswesen unterliegt den Vorgaben des § 7 

Abs.1 GemKVO-Doppik. 

 

Finanzsoftware 

Das Amt Usedom Süd nutzt für das Rechnungswesen das Fachprogramm „proDoppik“, Version 5 der Firma H&H 

Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH Berlin. Eine entsprechende Zertifizierung der TÜV Informa-

tionstechnik GmbH für das Fachprogramm mit Gültigkeit bis 16.12.22 liegt vor. Die Daten der zuvor genutzten 

Fachanwendung „Infoma“ wurden von H+H bis einschließlich 2019 konvertiert. 

 

Jahresabschluss 

Gemäß § 60 Abs.1 KV M-V hat das Amt zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. 

Dieser muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
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Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln und ist zu erläutern. Das 

Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres ist nachzuweisen. 

Der Jahresabschluss besteht gem. § 60 Abs.2 KV M-V aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teil-

rechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Als Anlagen sind der Rechenschaftsbericht, die Anlagenübersicht, die 

Forderungs- und Verbindlichkeitsübersicht sowie eine Übersicht über das Ende des Haushaltsjahres hinaus gel-

tenden Haushaltsermächtigungen beizufügen. 

Der Amtsausschuss beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, er entscheidet in einem 

gesonderten Beschluss über die Entlastung des Amtsvorstehers (§ 60 Abs.5 KV M-V) 

 

Rechenschaftsbericht 

Gemäß § 60 Abs.3 KV M-V ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Dieser soll einen Über-

blick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben sowie Rechenschaft über die Haushaltswirt-

schaft des abgelaufenen Haushaltsjahres ablegen. (§ 49 GemHVO-Doppik M-V) Ebenso sollte er Aussagen zur 

wirtschaftlichen Lage und Aussagen zur zukünftigen Entwicklung sowie Chancen und Risiken enthalten.  

Der dem Jahresabschluss beigefügte Rechenschaftsbericht enthält grundsätzlich die geforderten Angaben und 

steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Es wurden Kennzahlen ermittelt und grafisch umgesetzt. 

Eine detaillierte Erläuterung wurde nicht vorgenommen und auch keine Bewertung der Chancen und Risiken für 

die Zukunft. Jedoch wären diesen Aussagen auch kaum Bedeutung beizumessen, da der Jahresabschluss zum 

Zeitpunkt der Erstellung bereits 5 Jahre zurück liegt. 

 

D.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Anhangs  

Übernahme der Vorjahreswerte 

Der Vorjahresabschluss zum 31.12.2018 (AAS-0188/24) wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes 

Usedom Süd unter Beteiligung der Rechnungsprüfung des Amtes Usedom-Süd, geprüft und wurde ohne wesent-

liche Beanstandungen vom Amtsausschuss am 05.06.2024 festgestellt. Die Bekanntmachung erfolgte durch Ver-

öffentlichung entsprechend der Festlegung gem. § 8 Abs.2 Hauptsatzung auf der Homepage (www.amtuse-

dom.de) am 06.06.2024. 

 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde unter Berücksichtigung des risikoorientierten Prüfungsansatzes geplant 

und durchgeführt, dabei wird auf das Kriterium der Wesentlichkeit abgestellt und damit auf die Prüfung von ggf. 

Unrichtigkeiten und Verstößen, die wegen ihrer Größenordnung oder Bedeutung einen erheblichen Einfluss auf 

den Jahresabschluss haben. Die Prüfung schließt regelmäßig eine Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung ein. 

Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze. 

Im Bereich der Vermögensverwaltung wurde geprüft, ob 

- Eine korrekte Produkt-/Kontenzuordnung erfolgt ist, Nutzungsdauer und entsprechend Abschreibungen 

richtig gewählt wurden 

- Bei Anzahlungen auf Sachanlagen bzw. Anlagen im Bau die Aktivierungsbuchungen korrekt erfolgt sind, 

ebenso ob analog Zuwendungen entsprechend erfasst wurden 

- Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wurden 

Fehler werden dabei in der entsprechenden Bilanzposition gekennzeichnet und mit (F) deklariert. 

Eine Einschränkung des Bestätigungsvermerkes erfolgt nur bei wesentlichen Beanstandungen. (B) 

Für die Beurteilung der Wesentlichkeit erfolgte die Orientierung an den festgelegten Wesentlichkeitsgrenzen aus 

dem Gemeinschaftsprojekt NKHR M-V, wie folgt: 

 Bezugsgröße 
In EUR (gerundet) 

Wesentlichkeitsgrenze  
Absolut > 10 TEUR bzw. 

1% der Bezugsgrenze 

Erträge 2.830.620 28.306 

Aufwendungen 2.601.395 26.014 

Laufende Einzahlungen 2.618.978 26.190 

Laufende Auszahlungen 2.559.446 25.594 

Einzahlungen a. Investition 3.070 31 

Auszahlungen a. Investition 5.058 51 

http://www.amtusedom.de/
http://www.amtusedom.de/
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Für Feststellungen zur Bilanz gilt 0,5% als Wesentlichkeitsgrenze für jeweils: 

Bilanz 
3-Steller KR (Kontenart) 

Bezugsgröße Wesentlichkeitsgrenze 
0,5% der Bezugsgröße 

Anlagevermögen 1.974.532 4.873 

Umlaufvermögen 8.256.210 41.281 

ARAP 13.711 69 

Eigenkapital 0 0 

Sonderposten 826.294 4.131 

Rückstellungen 1.966.615 9.833 

Verbindlichkeiten 7.829.223 39.146 

PRAP 0 0 

  

Gesetzliche Grundlagen für die Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens sind: 
- Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14. Dezember 2007 
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 25. Februar 2008 einschließlich der ersten Änderung vom 

13. Dezember 2011 sowie einschließlich der Änderung vom 19. Mai 2016 
- Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik vom 8. Dezember 2008 mit ihren 

Anlagen, einschließlich der zweiten Änderung vom 05. März 2013 sowie einschließlich der Änderung 
vom 20. Mai 2016 
Es wurden jedoch die Muster ab Änderung GemHVO-Doppik v. 23.07.2019 verwendet. (Bsp. Kein Aus-
weis mehr von „ordentlichen“ Erträgen/Aufwendungen sowie „ordentlichen“ Ein- und Auszahlungen). 
Dies ist jedoch nicht als fehlerhaft zu werten, da die Möglichkeit der Anwendung in der GemHVO-Doppik 
selbst eröffnet wurde (§ 63, siehe VV 2019 Rz.38) sofern der betreffende Jahresabschluss noch nicht 
festgestellt wurde.  
Ungünstig aber aus der Sicht, dass der Haushaltsplan noch nach alten Mustern aufgestellt wurde und 
einzelne Positionen jetzt nicht mehr direkt vergleichbar sind. 

- Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich anhand der Anschaffungs- und Her-

stellungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich der Anschaffungskostenminde-

rung (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe). 

- Die planmäßige Abschreibung wurde auf der Grundlage der vom Innenministerium Mecklenburg–Vor-

pommern vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Abnutzbare bewegliche Ver-

mögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag 

von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden gem. dem Wahlrecht des § 34 Abs. 5 

GemHVO im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll abgeschrieben und in Abgang gestellt. Liegt der 

Anschaffungswert über 1000 EUR netto ist zu bilanzieren und auf „Null“ abzuschreiben. Der Vermögens-

gegenstand verbleibt bis zur Nutzungsaufgabe im Bestandsverzeichnis. 

- Weitere Bewertungsmethoden bzw. Bewertungsgrundlagen sind in der Dienstanweisung zur Bilanzie-

rungs- und Bewertung des Amt Usedom-Süd dokumentiert. 

- Forderungen wurden jeweils zu ihrem Nominalwert angesetzt, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzah-

lungsbetrag. Die Rückstellungen wurden gem. § 35 GemHVO Doppik mit dem voraussichtlichen Auf-

wandsbetrag gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in ange-

messener Höhe. 

- Sofern Bewertungs- und Inventurvereinfachungen wie z. B. Festwertverfahren oder Gruppenbewertun-
gen angewandt wurden, ist dieses bei den jeweiligen Positionen angegeben. 

E Analyse der Vermögens-, der Ertrags- und Finanzlage 

E.1 Bilanz 

Sie wurde den gesetzlichen Anforderungen entsprechend gegliedert, die Vermögensgegenstände und die Schul-

den sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungspostenwurden den gesetzlichen 

Bestimmungen wie auch den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechend angesetzt und bewer-

tet. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Anhang erläutert. 

Die rechnerische Prüfung sowie der Abgleich mit den einzelnen Bilanzposten und Bestand- und Sachkonten ergab 

keine Differenzen. (Die RBW am Ende des HH-Jahres in Spalte 14 Anlagenspiegel müssen mit den Werten in der 

Bilanz Spalte 13 übereinstimmen.) 
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(F) In der Anlagenübersicht wurde abweichend von den Festlegungen gem. § 50 GemHVO-Doppik Umlaufvermö-

gen mit ausgewiesen. Um den Anlagenspiegel korrekt auszugeben, sollten Buchungen, welche dieses Betreffen 

über Zu- und Abgänge erfolgen. Die Anlagenübersicht wird gem. § 60 Abs.3 Nr.3 KV M-V i.V.m. § 50 GemHVO-

Doppik erstellt. Das Muster 16 ist zwingend zu verwenden. 

(F) Eine Inventur wurde laut Angabe im Anhang letztmalig im Jahr 2014 durchgeführt. Dies ist aufzuarbeiten. 

Grundsätzlich sollte alle 3 Jahre eine körperliche Inventur erfolgen. 

 

AKTIVA 

Anlagevermögen 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

Immaterielle Vermögensgegenstände sind solche, die nicht körperlich fassbar sind wie z.B. Software und Lizenzen. 

Sie werden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur ermittelt.  

01120001 Datenverarbeitungs-Software/Lizenzen>1000 EUR 9.102,38 EUR 

  14.524,73 EUR 

 

01120101 Datenverarbeitungs-Software/Lizenzen<1000 EUR 2.701,06 EUR 

  3.785,78 EUR 

Es wird Datenverarbeitungssoftware mit Anschaffungskosten von weniger als 1000 EUR – in beiden Konten - aus-

gewiesen und Abschreibungen über eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie regelt 

dazu, dass Aktivierungen unterhalb von 1000 EUR nicht vorzunehmen wären. Hier greift für immaterielles Vermö-

gen der gleiche Grundsatz wie für bewegliches Anlagevermögen. 

->(F) Ab 2020 sollte der Bestand auf Werthaltigkeit geprüft werden. 

Sachanlagen 

1.2.1 Wald, Forsten 

Hier werden in der Bilanz sowohl Waldflächen (Liegenschaften) sowie auch der aufstehende Holzbestand einer 

Gemeinde bilanziert. Eine Abschreibung findet nicht statt.  

Diese Position ist für das Amt nicht relevant. Waldbestände stehen im AV der einzelnen Gemeinden. 

 

1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten handelt es sich um Grundstücke, 

auf denen sich keine Gebäude oder Teile der Infrastruktur befinden. Die Erfassung und Bewertung erfolgten zu 

tatsächlichen Anschaffungskosten. Ein Wertverlust durch Abschreibung ist nicht gegeben. 

Auch diese Position ist für das Amt nicht relevant. 

 

1.2.3 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Unter dieser Bilanzposition wurden bebaute Grundstücke in Liegenschaft sowie die darauf aufstehenden Ge-

bäude und Außenanlagen erfasst. Veränderungen beruhen auf Zu- und Abgängen sowie Abschreibungen von 

Gebäuden und Außenanlagen. 

Auch diese Position ist für das Amt nicht relevant. 

 

1.2.4 Infrastrukturvermögen 

Infrastrukturvermögen umfasst alle öffentlichen Anlagen, die in Bauweise oder Funktion dazu bestimmt sind, die 

örtliche Daseinsvorsorge zu garantieren. Im Wesentlichen zählt hierzu das Straßeninfrastrukturvermögen (Ge-

meindestraßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) sowie natürlich Grund und Boden, auf dem sich die-

ses befindet. Zum Vermögen „Straße“ zählen neben dem Straßenkörper auch Straßenbeleuchtung, Straßen-

bäume sowie Verkehrslenkungsanlagen. Weiter sind hier auch Stellflächen erfasst. 

Zum sonstigen Infrastrukturvermögen zählen u.a. Löschwasserbrunnen und Buswartehäuschen sowie auch Trink-

, Spring- und Zierbrunnen. Die Erfassung und Bewertung von neuen VG erfolgen zu tatsächlichen Anschaffungs- 

und Herstellungskosten aufgrund von vorliegenden Unterlagen des Fachbereichs Bau. 

Diese Position ist für das Amt nicht relevant. 

 

1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 

Bauten auf fremden Grund und Boden sind Bauwerke, die von der Gemeinde aufgrund eines Erbbau- oder Nut-

zungsrechts im eigenen Interesse und ohne Zuwendungsabsicht errichtet wurden. 
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05210001 Kindertagesstätten 401.703,37 EUR 

  408.568,09 EUR 

Vom Amt errichtet wurde seinerzeit die Kindertagesstätte in Zirchow. Das Objekt ist hierunter mit Gebäude, Ne-

bengelass und Außenanlagen bilanziert. Träger der Einrichtung in der Schulstraße ist die AWO. Die Liegenschaft 

selbst gehört zum Vermögen der Gemeinde. 

05700001 Verwaltungsgebäude 600.503,76 EUR 

  615.169,81 EUR 

Als Verwaltungsgebäude ist das Haus der Amtsverwaltung in Usedom mit Gebäuden sowie Außenanlagen bilan-

ziert. Die Liegenschaft selbst gehört zur Stadt Usedom. 

Bestandsveränderungen gab es 2019 nicht, lediglich planmäßige Abschreibungen. 

 

1.2.6 Kunst 

Zu den Kunstgegenständen und Denkmälern zählen u.a. Gemälde, Skulpturen und sonstige Kunstgegenstände. 

Es stehen keine Kunstobjekte im Besitz des Amtes Usedom Süd. 

 

1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge 

Die Bilanzposition gliedert sich in Fahrzeuge, getrennt nach Pkw, Lkw sowie nach Einsatzart. Darüber hinaus wer-

den Zusatzgeräte separat erfasst. Die Abschreibung richtet sich nach der landeseinheitlichen Afa-Tabelle. 

 

07100001 Fahrzeuge 6.686,77 EUR 

  8.030,37 EUR 

Es wurde keine Unterteilung nach Art des Fahrzeuges vorgenommen, Pkw u.ä. 

Bilanziert sind ein Anhänger OVP-U 116, 2 Roller Kymco sowie ein VW Up VG US 16. 

Der Bestand sollte auf Werthaltigkeit geprüft werden, der Anhänger ist mit 0 EUR bewertet. 

 

Weiter werden unter der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen mit ihren Vermögenswerten abge-

bildet. Dies sind alle Vermögensgegenstände, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess 

dienen. 

Diese Position ist aktuell nicht relevant. 

 

Eine weitere Kontenart umfasst alle bilanzierten Betriebsvorrichtungen. Hierunter sind alle Vorrichtungen einer 

Betriebsanlage zu verstehen die in einer engen Beziehung zu dem auf dem Grundstück ausgeübten Gewerbe 

stehen, dass dieses unmittelbar mit ihnen betrieben wird. Hierzu zählen beispielhaft Mess- und Steuerungsanla-

gen, Bühnentechnik sowie auch Funk- und Fernsprechanlagen. 

07300001 Betriebsvorrichtungen 591,51 EUR 

  1.035,15 EUR 

Bilanziert ist 2018 lediglich ein Klimagerät im Serverraum. 

07390001 Sonstige Betriebsvorrichtungen 1.971,13 EUR 

  0 EUR 

2019 wurde eine Verkehrszählanlage erworben. Inventar 11000011 – Produkt 12300 - AHK 1.987,69 EUR, ab 

12/2019 ND 10/00 

->Zuordnung eher unter 04 Infrastrukturvermögen, lt. Afa-Tabelle Ampel- und Signalanlagen mit ND 20/00 

 

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle beweglichen Vermögensgegenstände, die nicht unmittelbar 

oder überwiegend im Zusammenhang mit bestimmten betrieblichen oder kommunalen Zwecken stehen. Dabei 

wird auf die selbstständige Nutzbarkeit abgestellt und gem. Bewertungsrichtlinie auf einen Anschaffungswert 

über 1000 EUR netto. 

08200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.231,32 EUR 

  2.532,64 EUR 

Auch hier wurde nur eine Gesamtposition gebildet. Im Inventarverzeichnis finden sich u.a. 2 Server, welche dem 

Konto EDV zuzuschreiben wären. Da sich alle VG in einer Kontengruppe befinden, ist diese Erfassung zwar un-

schädlich, aus Gründen der Übersichtlichkeit sollte jedoch die EDV von der restlichen Ausstattung getrennt erfasst 

werden. Ein Großteil der Inventare ist bereits auf 0 abgeschrieben, daher ist auch hier der Bestand zu prüfen. 
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08220001 Geschäftsausstattung>1000 EUR 0 EUR 

  0 EUR 

Unter dem Konto 0822 ist die Telefonanlage des Amtes bilanziert. Sie ist ebenso auf 0 abgeschrieben. Hier ist zu 

prüfen, ob es evtl. in Folgejahren Erweiterungen zur Anlage gab. 

 

08240001 Med. Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände 2.814,34 EUR 

  0 EUR 

2019 wurden 2 Defibrillatoren für den medizinischen Notfall erworben.  

Inventare 11000009, 11000010 – Produkt 11401 - AHK jeweils 1.535,10 EUR, ab 08/2019 ND 05/00 

Warum 5 Jahre? Lt. Afa-Tabelle 10 Jahre für Untersuchungs- und Behandlungsgeräte 

Vom Land erhielt das Amt eine 100%ige Förderung aus dem Programm zur Förderung und Beschaffung von Auto-

matisierten Externen Defibrillatoren. Siehe sonderposten 

 

1.2.9 Pflanzen und Tiere 

Diese Position ist für die Bilanz nicht relevant. 

 

1.2.10 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau 

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, welche bereits begonnen wurden, sich aber Jahresübergreifend erstre-

cken und daher zum Bilanzstichtag noch nicht vollendet sind.  

Unter den Konten 091X werden Anzahlungen für den Erwerb „gesammelt“ bis zur Aktivierung des VG sowie bei 

Erwerb von Liegenschaften alle Kosten bis zum tatsächlichen Vermögensübergang. 

Unter den Konten 096X betrifft dies Anzahlungen auf Anlagen im Bau, i.d.R. Straßenbaumaßnahmen. Eine Ab-

schreibung erfolgt nicht, da dies erst mit der Aktivierung, sprich Inbetriebnahme zum Tragen kommt. 

Aktuell ist diese Position für das Amt nicht relevant. Es befinden sich keine Maßnahmen in Durchführung. 

 

1.3 Finanzanlagen 

Das Finanzanlagevermögen umfasst Anteile an Unternehmen und Sondervermögen, Ausleihungen und sonstige 

Wertpapiere. Beteiligungen sind dazu bestimmt dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. 

Dabei wird unterschieden, ob die Kommune mit mehr oder weniger als 50% beteiligt ist, wie folgt: 

 

1.3.3 Beteiligungen sind Anteile an rechtlich selbständigen Unternehmen, bei denen die Beteiligungsquote un-
terhalb von 50% liegt. 

11190001 Sonstige Anteilsrechte 61.355,03 EUR 

  61.355,03 EUR 

Das Amt Usedom-Süd ist mit an der Stammeinlage des Vereins „Wohnen und Leben im Alter e.V.“ beteiligt. Der 

Verein betreibt eine Seniorenwohnanlage in Koserow. 

 

1.3.8 Unter diese Position fallen Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz 

sowie anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes (KVV M-V) zur Abdeckung von Pensionsver-

pflichtungen. 

Sie bilden den teilweisen bilanziellen Ausgleich zu den auf der Passivseite der Bilanz einzustellenden Rückstel-

lungen für Pensionsverpflichtungen. Die Berechnung erfolgt anhand der jährlichen Mitteilung des kommunalen 

Versorgungsverbandes M-V. 

13400001 Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz 71.325,24 EUR 

  71.325,24 EUR 

 

13500001 Ant. Rücklage des KVV M-V 813.545,84 EUR 

  813.545,84 EUR 

->(F) die Pensionsrückstellungen, ausgewiesen auf der Passivseite Pos. 3 wurden angepasst; der entsprechende 

Ausweis auf der Aktivseite Pos. 1.3.8 (hier) nicht 

Die Buchungen wurden im Jahresabschluss 2020 nachgeholt. 

 

Umlaufvermögen 

Als Umlaufvermögen wird das Vermögen geführt, welches dem Amt nicht dauerhaft zur Verfügung steht. 
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Klassische Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder Verkauf bestimmt sind. 

Diese Art kommt in einer Kommune i.d.R. nicht vor. Vielmehr werden hier Vermögensstände abgebildet, welche 

aus dem Anlagevermögen ausgesteuert werden, da sie nicht mehr für kommunale Zwecke genutzt werden, wie 

z.B. Grundstücke, Gebäude etc. 

Aktuell ist diese Position für das Amt nicht relevant. 

 

2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 

Forderungen werden nach ihrer Rechtsform unterschieden – öffentlich-rechtlich bzw. privatrechtlicher Natur. 

Weiter sieht der landeseinheitliche Kontenrahmen einen Ausweis nach der Rechtsform des Schuldners vor, sprich 

gegenüber wem die Forderung besteht. Die Ausweisung des Forderungsbestandes erfolgt zum Nominalwert an-

hand von Offenen-Posten-Listen (OPOS) aus dem Geschäftsbereich. Der Bestand ist verpflichtend auf Werthaltig-

keit zu prüfen. Es ist eine entsprechende Wertberichtigung mit einer Trennung nach einbringlichen und unein-

bringlichen Forderungen vorzunehmen.  

Lt. Angabe im Anhang wurden Forderungen einzelwertberichtigt. Auf eine pauschale Wertberichtigung wurde 

vorerst wegen Geringfügigkeit verzichtet. Der Nachweis der Forderungen erfolgte durch einen Werteberichti-

gungsspiegel. Dieser Spiegel stimmte mit den Kasseneinnahmeresten zum Jahresabschluss überein. 

  BW 2018 BW 2019  

2.2.1 öff.-rechtl. F. 2.429,99 5.311,91  

2.2.2 Privatrechtliche F. 50.309,93 52.267,85  

2.2.3 Verb. Unternehmen 0 0  

2.2.4 Beteiligungsverhältnis 0 0  

2.2.5 SV, AöR… 1.348,99 0  

2.2.6.1 Forderungen Einheitskasse 468.315,94 766.551,32  

2.2.6.2 Sonst. F. öff. Bereich 2.565,11 3.030,16  

2.2.7 Sonst. Vermögensgegenstände 792,80 13.107,43  

Die Forderungsübersicht ist entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Muster erstellt worden und ent-

spricht damit den gesetzlichen Anforderungen. Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit denen in der Bilanz 

überein.  

Die Abwicklung der Zahlungsgeschäfte erfolgt entsprechend der gesetzlichen Regelung nach § 127 Abs.2 KV M-V 

im Rahmen der Einheitskasse, welche beim Amt Usedom Süd geführt wird.  

Hier ausgewiesen wird der Forderungsbestand in Summe gegenüber den Gemeinden, welche zum Jahresende 

Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt ausweisen. 

Dies sind im Jahr 2019 die Gemeinde Dargen sowie die Stadt Usedom, hier erfolgt der Ausweis dann unter den 

Verbindlichkeiten, 4.10.1. 

 

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Wertpapiere sind verbriefte Vermögensrechte, die in Form einer Urkunde ausgegeben werden, so z.B. in Form 

von Aktien. In der Gemeinde sind Wertpapiere nicht relevant. 

 

2.4 Liquide Mittel 

Die Abwicklung der Zahlungsgeschäfte für alle Mitgliedsgemeinden sowie die Stadt Usedom erfolgt über die 
Amtskasse. Das Amt bedient sich für den laufenden Zahlungsverkehr 3 Kontokorrentkonten. Darüber hinaus wer-
den vom Amt Tagesgeldkonten sowie Sparbücher genutzt. 
Kontokorrentkonten Amt 

    BW 31.12.2019 

18410070 Volksbank Wolgast   490.242,52 

18410080 DKB AG   3.060.392,69 

18410110 SPK Tagesgeld   3.832.253,18 

 
Termingeldkonten 

    BW 31.12.2019 

18420950 SPK Tagesgeld Krause   6.849,15 

 
Sparguthaben 

    BW 31.12.2019 
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18440400 Kautionssparbücher   20.501,64 

18440600 Sparbuch Orchideenwiese Zempin   0 

18440960 Sparbuch Krause Feininger   631,39 

18440970 SEB Tischler Stolpe   1.942,11 

18440980 Sparbuch Promenade Zempin   410,34 

Die Kontobestände sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. 
Barkasse 

    BW 31.12.2019 

18703001 Bürokasse Amt   2.718,21 

 
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  

Nach § 36 Abs.1 GemHVO-Doppik sind für geleistete Auszahlungen des Haushaltsjahres, die Aufwendungen des 

Folgejahres darstellen, aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Auf die Bildung kann verzichtet werden, 

sofern der Wert nicht mehr als 1000 EUR beträgt. 

  BW 01.01.19 Veränderung BW JAS  

195002 RAP Dienstbezüge Beamte 12.998,61  13.711,12  

1951 Ist-Vorgriffe -6,92 6,92 0  

Der Vorjahreswert betrug 12.998,61EUR. Er stellt den Wert, der im Dezember 2018 ausgezahlten Beamtenvergü-

tung dar welche abgegrenzt werden musste, da es sich um die Vergütung für Januar 2019 handelte. 

Der Betrag wurde im Januar 2019 aufgelöst und korrekt aufwandswirksam als Dienstbezüge verbucht. Zum Jah-

resende 2019 wiederholt sich der Fall. Die Beamtenvergütung für Januar 2020 wurde im Dezember 2019 gezahlt 

und ist daher neu abzugrenzen. 

 

PASSIVA 

Eigenkapital 

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der allgemeinen und zweckgebundenen Kapitalrücklage, der Ergebnis-

rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, dem Ergebnisvortrag sowie dem im Haushalts-

jahr erwirtschafteten Jahresüberschuss bzw. -Fehlbetrag. 

Grundsätzlich stellt das Eigenkapital den Saldo zwischen der Summe aller Aktiva und den Sonderposten, Rück-

stellungen, Verbindlichkeiten sowie passiven Rechnungsabgrenzungsposten dar. 

 
Konto BW 01.01.2019 Zugänge Abgänge BW 31.12.2019 

Eigenkapital     

Allg. KRL -1.105.340,29   -1.105.340,29 

Zweckgebundene KRL 0   0 

Ergebnisrücklage 0   0 

Ergebnisvortrag 405.431,49   498.436,06 

Jahresergebnis 93.004,57   229.225,40 

Nicht d. EK gedeckt 606.904,23   377.678,83 

Eigenkapital    0 

 

Das Amt weist eine negative allgemeine Kapitalrücklage (61100/20110000) von -1.105.340,29 EUR.  

Das positive Jahresergebnis von 229.225,40 EUR wird vorgetragen, damit wird eine erhebliche Ergebnisverbesse-

rung erzielt und der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag reduziert. 

Liegt ein negatives Eigenkapital (Überschuss der Passivposten über die Aktivposten) vor, so ist das negative Ei-
genkapital auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ 
gesondert auszuweisen gem. § 38 GemHVO Doppik.  

2 Sonderposten 

Soweit eine ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen durch den Zuwendungsgeber nicht ausgeschlossen 

wurde, ist gem. § 37 Abs.2 GemHVO-Doppik ein Sonderposten zu bilden. Dieser ist analog zur Abschreibungs-

dauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Gleiches gilt auch für Beiträge 

und ähnliche Entgelte. Befindet sich ein Vermögensgegenstand, für den eine Zuwendung gezahlt wurde, noch im 

Bau, ist gem. § 37 Abs.5 GemHVO ein Sonderposten aus Anzahlungen auszuweisen. Zum Zeitpunkt der Aktivie-

rung erfolgt dann auch eine Umbuchung des Sonderpostens. 
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2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen 
Konto  Zu-/Abgang Umbuchung BW 31.12.2019 

23140001 EU   - 

23141001 Bund   326.149,12 

23142001  Land   500.036,55 

23143001 Gemeinde/GV   - 

23145001 AöR   - 

23146001 SPK   - 

23150001 Priv. Bereich   108,18 

23151001 Priv. Unternehmen   - 

23159001 Sonst. Priv.   - 

Bilanziert wurden Fördermittel vom Bund/Land für das Amtsgebäude in Usedom mit ursprünglichen AHK von 

106.427,01 EUR/432.539,68 EUR sowie für die Kita in Zirchow mit ursprünglichen AHK von 332.353,22 

EUR/216.420,91 EUR. 

Der bilanzierte Zuschuss privater Natur wurde seinerzeit für eine Lizenz IKVS (Kämmerei) ausgereicht. 

Bestandsveränderungen gab es 2019 nicht, es erfolgten lediglich planmäßig ertragswirksame Auflösungen. 

 

2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen 

Sind für das Amt aktuell nicht relevant. 

 

2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen  

Sind für das Amt aktuell nicht relevant. 

 

3 Rückstellungen 

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten (hinsichtlich ihres Eintritts und/oder ihrer Höhe) gebil-

det. Sie sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme anzusetzen. 

Unter welchen Voraussetzungen Rückstellungen zu bilden sind, regelt § 35 GemHVO-Doppik. Klassische Rückstel-

lungen werden u.a. für unterlassene Instandhaltung, Pensionsverpflichtungen gebildet. 

Gem. §35 Abs. 1 GemHVO Doppik hat die Kommune Rückstellungen zu bilden für am Bilanzstichtag bestehende, 

in der Vergangenheit begründete rechtliche oder faktische Verpflichtungen aus Pensionszusagen nach beamten-

rechtlichen Vorschriften. Zu diesen Rückstellungen zählen neben den eigentlichen Pensionsverpflichtungen auch 

die Verpflichtungen an die Versorgungsempfänger sowie sämtliche damit in Verbindung stehende Verpflichtun-

gen wie z. B. Beihilferückstellungen.  

Die umlagepflichtige Mitgliedschaft beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern befreit 
nicht von der Bildung dieser Rückstellungen, da sich der Anspruch der Berechtigten gegen die Kommune richtet 
und nicht mit der Zahlung der Umlage abgegolten ist. Der jährlich zurückzustellende Betrag wird vom Versor-
gungsverband Mecklenburg-Vorpommern berechnet. Den o. g. Rückstellungen stehen die unter "Aktiva 1.3.8 - 
Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen" gegenüber. 

  BW 01.01.19 Veränderung BW JAS  

24111 Pensionsrückstellungen 586.799,00 -161.926,00 424.873,00  

24112 Beihilferückstellungen 112.215,20 -32.385,20 79.873,00  

24211 VE-Pensionsrückstellungen 1.195.631,00 22.629,00 1.218.260,00  

24212 VE-Beihilferückstellungen 239.126,20 4.525,80 243.652,00  

    1.966.615,00  

Die Anpassung der Rückstellungen erfolgte auf Grundlage der Berechnungen des Kommunalen Versorgungsver-

bandes. (Produkt 11200) 

Achtung: Die Ertragsbuchungen sind fehlerhaft dem Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten zugeordnet 

 

4 Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten stellen für die Gemeinde finanzielle Verpflichtungen dar. Eine solche liegt vor, wenn die Ge-

meinde aufgrund eines Vertrages oder einer öffentlich-rechtlichen Regelung zur Zahlung verpflichtet ist. Verbind-

lichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen, d.h. mit dem Betrag, der zur Erfüllung 

der Zahlungsverpflichtung aufgebracht werden muss. 

Die Bilanz der Gemeinde weist folgende Verbindlichkeiten aus: 
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  BW 2018 BW 2019  

4.1 Anleihen 0 0  

4.2 Kreditaufnahmen 0 0  

4.3 Gleich Kreditaufnahme 0 0  

4.4 Erhaltene Anz. Bestellungen 0 0  

4.5 Lieferung/Leistung 19.327,06 3.264,12  

4.6 Transfer 0 0  

4.7 Verb. Unternehmen 0 0  

4.8 Beteiligungen 0 0  

4.9 SV, AöR… 1.132,44 1.125,63  

4.10.1 gemeinsamer Zahlungsmittelbestand 5.910.970,50 7.804.172,47  

4.10.2 Sonst. öff. Bereich 3.441,85 5.683,32  

4.11 Sonst. Verb. 17.276,38 14.977,21  

Die Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO-Doppik M-V ist entsprechend dem vorgeschriebenen Muster 

erstellt worden, die ausgewiesenen Beträge stimmen mit der Bilanz überein. 

4.10.1 Die Abwicklung der Zahlungsgeschäfte erfolgt entsprechend der gesetzlichen Regelung nach § 127 Abs.2 

KV M-V im Rahmen der Einheitskasse, welche beim Amt Usedom Süd geführt wird.  

Hier ausgewiesen wird der Verbindlichkeiten-Bestand in Summe gegenüber den Gemeinden, welche zum Jahres-

ende Forderungen gegenüber dem Amt ausweisen. 

Dies sind im Jahr 2019 fast alle Gemeinden, mit Ausnahme von Dargen und der Stadt Usedom. Der Abgleich mit 

den Forderungskonten der Gemeinden ist erfolgt. 

 

4.11 Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden vor allem durchlaufende Gelder ausgewiesen, sprich Gelder, 

 die nicht in der Amtskasse vereinnahmt werden bzw. noch nicht zugeordnet wurden. 

 

5 Rechnungsabgrenzungsposten 

Gemäß § 36 Abs.2 GemHVO-Doppik sind für geleistete Einzahlungen im Haushaltsjahr, die Ertrag des Haushalts-

folgejahres darstellen, passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Auf die Bildung kann verzichtet werden, 

sofern der Wert des einzelnen Postens 1000 EUR nicht übersteigt.  

2019 waren beim Amt Usedom-Süd keine Rechnungsabgrenzungen auszuweisen. 

Zusammengefasstes Ergebnis 

Die ausgewiesene Bilanzsumme beträgt 10.622.131,60 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (8.926.870,62 EUR) hat 

sich der Wert um 1.695.260,98 EUR verringert. 

Das Amt weist kaum Anlagevermögen aus, da es eher verwaltend tätig ist. Es beschränkt sich auf das Amtsge-

bäude neben Fahrzeugen sowie immateriellem Vermögen. 

Neues Anlagevermögen wurde 2019 lediglich durch den Erwerb von Defibrillatoren für die medizinische Notfall-

versorgung erworben im Umfang von 5.058 EUR. Diese investiven Auszahlungen sind jedoch nicht ausreichend 

den Werteverlust durch Abschreibung zu refinanzieren. 

Die gesamten Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr auf 30.398,82 EUR. Dem gegenüber stehen Zu-

schussauflösungen im Wert von 17.727,34 EUR. 

 

Forderungen und Verbindlichkeiten spiegeln den Zahlungsmittelbestand der amtsangehörigen Gemeinden. 

 

Die Prüfung der Bilanz hat bis auf kleinere Feststellungen zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt. 

 

E.2 Finanzrechnung 

Der Haushaltsausgleich in der Finanzplanung wird jahresbezogen erreicht, wenn kein negativer Saldo der laufen-

den Ein- und Auszahlungen besteht. Der vollständige Ausgleich wird erreicht, wenn auch der kumulierte Saldo 

(Zeile 39) nicht negativ ausfällt. 

Der Haushaltsausgleich ist im Rechenschaftsbericht unter der Position Jahresergebnis erläutert worden. 

Es wurde mit einem negativen Saldo gerechnet. Tatsächlich fiel das Finanzergebnis jahresbezogen wie auch ku-

mulativ positiv aus. Der hohe positive Vortrag wurde in der Planung noch nicht berücksichtigt. 
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Lediglich im investiven Bereich ist ein negativer Saldo zu verzeichnen. Hier waren Auszahlungen für Immateriel-

les Vermögen sowie kleinere Investitionen im Bereich der EDV geplant, welche jedoch nur geringfügig umge-

setzt wurden. 

Erwerbs- oder Baumaßnahmen sind mittelfristig nicht geplant, daher auch keine investiven Einzahlungen durch 

Zuwendungen. 

 Plan Ist 

FR Nr. 37 jahresbezogener Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen -95.000 59.532 

FR Nr. 39 kumulierter Saldo der lfd. Ein-/Auszahlungen -95.000 916.852 

FR Nr. 18 Saldo jahresbezogen lfd. Ein-/Auszahlungen -95.000 59.532 

FR Nr. 29 Saldo Ein-/Auszahlungen investiv -14.095 -1.988 

In der FR ist entscheidend, dass der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Lage ist, den Saldo aus 

der Finanzierungstätigkeit zu decken. 

 

 Plan Ist 

Investive Einzahlungen 3.200 3.070 

Zuwendungen Bund   

Zuwendungen Land   

Zuwendungen Landkreis   

Investive Schlüsselzuweisungen 3.200 3.070 

Sonst. Investitionseinzahlungen   

Investive Auszahlungen 17.295 5.058 

Auszahlungen Software/Lizenzen 6.095 0 

Auszahlungen BGA (78571) med. Geräte 3.200 3.070 

Auszahlungen BGA (78572) 8.000 0 

Auszahlungen BGA (78561) 0 1.988 

 

Einzahlungen aus Kreditaufnahme (FR 31) waren nicht geplant und wurden auch nicht vorgenommen und es 

bestehen auch keine laufenden Kreditverpflichtungen. (FR 32) 

 

Der Ausweis des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Muster 5a, stimmt mit dem Saldo in der FR 

Zeile 39 überein.  

 

Die Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung in Höhe von 39.635,38 EUR stimmt mit dem Aus-

weis in der Bilanz überein. 

2019 Ausweis Veränderung LM 2.4   1.634.601,97 EUR (+) 

2019 Ausweis Veränderung Forderungen 2.2.6.1    298.235,38 EUR (+) 

2019 Ausweis Veränderung Verbindlichkeit 4.10.1 1.893.201,97 EUR (+) 

 

E.3 Ergebnisrechnung 

Der Haushalt ist in der Planung unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorge-
tragenen Jahresüberschüssen aus Vorjahren ausgeglichen, wenn jahresbezogen kein Fehlbetrag ausgewiesen 
wird. (Zeile 25) Der vollständige Ausgleich wird erreicht, wenn auch kumulativ kein Fehlbetrag ausgewiesen wird. 
(Zeile 27) 
Die Erträge lagen 2019 mit einem Plus von 200 TEUR über Plan. Demgegenüber stehen Einsparungen bei den 
Aufwendungen von ca. 115 TEUR. So konnte ein sehr gutes positives Jahresergebnis erzielt werden. 
Der hohe Vortrag aus dem Vorjahr von ca. 498 EUR war im Plan noch nicht berücksichtigt, daher fiel auch dieses 
Ergebnis wesentlich anders aus. 

 Plan Ist 

ER Nr. 25 Jahresergebnis  -97.300 229.225 

ER Nr. 27 kumulativ -97.300 727.661 

Abgleich AnBu und ER 

  Plan ER Ist ER AnBu 

Afa auf AV 53X 31.900 30.399 30.399 

Auflösung Sopo Zuwendung 415 17.500 17.727 17.727 

Auflösung Sopo Beiträge 437 0 0  
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Vgl. Plan/Ist für ausgewählte Ertragskonten: 

  Plan ER Ist ER  

Verwaltungsgebühren 431X 101.100 112.740  

Kostenerstattung 44242 7.100 11.505 *1 

Bussgelder 4621 62.000 43.659  

Säumnis/Mahngebühren 46221 5.000 25.095  

Auflösung Rückstellungen 46614 0 194.311 *2 

*1 Kostenerstattungen vom Land, insbesondere für die Wahlen 2019 

*2 Rückstellungsauflösung Pensionsverpflichtungen 

 

Vgl. Plan/Ist für ausgewählte Aufwandskonten: 

  Plan ER Ist ER  

Versorgungsaufwendungen 51 0 49.065 *1 

Sach- und Dienstleistungen 52 147.300 144.388  

Zins-/Finanzaufwand 5799 0 14.139 *2 

Sonst. Lfd. Aufwendungen 56X 437.000 293.156  

*1 nicht im Plan berücksichtigt 

*2 Verwahrentgelte 

 

Zusammengefasstes Ergebnis: 

   Plan ER Ist ER  

Lfd. Ertrag   2.618.100 2.830.620  

Lfd. Aufwand   2.715.400 2.601.395  

Jahresergebnis   -97.300 229.225  

Entnahme KRL      

Jahresergebnis   -97.300 229.225  

 

Die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahrs hinaus geltend Haushaltsermächtigungen (Muster 19) 

weist keine Verpflichtungen aus. 

 

E.4 Teilrechnungen 

Der Haushalt des Amtes gliedert sich in zwei Teilhaushalte.  

Dem Teilhaushalt 1 sind die Produkte aus den Hauptproduktbereichen 1 bis 5 zugeordnet. Dem Pflichthaushalt 2 

sind die Produkte aus dem Hauptproduktbereich 6 zugeordnet. 

Der Haushaltsplan weist ausschließlich wesentliche Produkte aus. Dabei sind nachfolgende Produkte mit Plan-

werten versehen: 

Teilhaushalt Zugeordnete Produkte 

  Wesentliche Produkte 

1 Zentrale Dienste  11100, 11200, 11401, 11402, 11600, 12100, 12200, 12300, 12600, 
12605, 20100, 35100, 36100, 36502, 51100,52100, 54100, 55300, 
57301, 36600, 42400 

2 Finanzen  61100, 61200 

 

Gemäß § 4 Abs.5,7 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt wesentliche und sonstige Produkte mit Zielen und 

Kennzahlen darzustellen. Die Beschreibung der konkreten Ziele und Kennzahlen der beplanten Produkte waren 

im Haushaltsplan enthalten. Weitere Produkte sind zugeordnet, auf eine Einzeldarstellung wurde verzichtet, so-

fern keine Plandaten vorhanden waren. 

Über die gesetzliche Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte gem. §14 Abs.1 GemHVO-Doppik hinaus wur-

den folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit festgesetzt. Ausgenommen wurde hier das Produkt 0157301 

Festzelt. 

Nach § 13 Abs.2 GemHVO-Doppik kann bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk be-
stimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte 
Aufwendungsansätze vermindern. Ein sachlich enger Zusammenhang liegt i.d.R. innerhalb einer Produktgruppe 
vor.  
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E.5 Anhang 

Der Anhang zum Jahresabschluss weist gem. § 48 GemHVO-Doppik M-V die notwendigen Erläuterungen der Bi-
lanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung aus. Die jeweils angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den sowie die sonstigen Pflichtangaben sind enthalten, zutreffend dargestellt und erläutert. Er enthält darüber 
hinaus einen Vergleich zum Vorjahresabschluss mit Angabe der absoluten Veränderung. 
 
F Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 

Das KPG M-V regelt in § 3 Abs.1 den Umfang der örtlichen Prüfung, dabei ist nach Nr. 4 explizit zu prüfen, ob die 

Haushaltswirtschaft ordnungsgemäß erfolgt ist, sowie nach Nr. 5, ob diese rechtmäßig, zweckmäßig und wirt-

schaftlich war. Dabei ist u.a. zu prüfen, ob die materiellen Rechtsvorschriften eingehalten wurden, wie auch Haus-

haltsgrundsätze, Vergabe- und Beschaffungsrichtlinien, ortsrechtliche Bestimmungen u.a. 

 

Haushaltssatzung 

Gemäß § 47 Abs. 1 KV M-V ist über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und 

zu beschließen; gem. Abs.2 soll die beschlossene Haushaltssatzung unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde vor-

gelegt werden, dies sollte vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. Weiter ist bestimmt, dass sie öffentlich be-

kanntzumachen ist. Enthält sie genehmigungspflichtige Teile, darf sie erst nach Erteilung der Genehmigung der 

Rechtsaufsicht veröffentlicht werden. 

Die Haushaltssatzung des Amtes Usedom Süd für das Jahr 2019 wurde am 24.01.2019 durch den Amtsausschuss 

beschlossen und anschließend satzungsgemäß auf der Internetseite des Amtes (http://www.amtusedom-

sued.de) am 28.01.2019 bekannt gemacht. Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. 

 

Die Rubikon Auswertung weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aus. 

 

Für den Jahresabschluss 2019 wurde, wie bereits 2018, auf eine detaillierte Auswertung aus Zeitgründen verzich-

tet. Für künftige Jahresabschlüsse wird in Anlehnung an den Fragenkatalog des Instituts der Rechnungsprüfer 

eine genauere Prüfung erfolgen. 

G Abschließender Prüfvermerk 

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2019 des Amtes Usedom-Süd wurde ordnungsgemäß aus den Bü-

chern und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen entwickelt. Er entspricht nach Form und Inhalt den Vorschrif-

ten des Gemeindehaushaltsrechts. Es wird mit dieser Prüfung bestätigt, dass die einzelnen Rechnungsbeträge 

sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind, bei den Erträgen, Aufwendungen, 

Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vor-

schriften verfahren worden ist, das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, der Anhang 

zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss vollständig und 

richtig ist. Prüfungsfeststellungen wurden jeweils detailliert unter den Punkten „Analyse der Vermögens-, Ertrags- 

und Finanzlage“ sowie zur Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung erläutert. 

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-

ten und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes. Der Rechenschaftsbericht 

steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 

Die Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einschränkungen geführt. 

Abschließend wird empfohlen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zu erteilen. 

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weise ich darauf hin festgestellte Fehler (F) nach Möglichkeit im Jahres-

abschluss zu korrigieren.  

Weiter wird empfohlen, den Amtsvorstehern für das Haushaltsjahr 2019 - Herrn Karl-Heinz Schröder sowie auch 

Herrn René König - Entlastung zu erteilen. (§ 3 Abs.4 KPG MV). 

 

 
 

Manuela Labahn 

Rechnungsprüferin Amt Usedom-Süd 

http://www.amtusedom-sued.de/
http://www.amtusedom-sued.de/
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Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel 
und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019 

Nr.  

laufende 
Ein- und Auszahlungen 

Ein- und Auszahlungen 
aus  

Investitionstätigkeit 

durchlaufende Gelder 
und ungeklärte 

Zahlungsvorgänge 
Summe 

in € 

1 2 3 4 

11  Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres 
(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)    6.249.655,20  

22 - Kassenkredite zum 
31. Dezember des Haushaltsvorjahres    5.910.970,50  

3 = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. 
Dezember des Haushaltsvorjahres 857.320,54  -529.906,49  11.270,65  338.684,70  

4 + Korrektur des Vortrages 0,00  0,00  0,00   

5 = Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 
31. Dezember des Haushaltsvorjahres 857.320,54  -529.906,49  11.270,65  338.684,70  

6 + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  
(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) 59.531,64    59.531,64  

7 + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)  -1.987,69   -1.987,69  

8 + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  
(ohne planmäßige Tilgung)  0,00   0,00  

9 + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 
Zahlungsvorgängen 
(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)   -17.908,57  -17.908,57  

10 = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 
zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 916.852,18  -531.894,18  -6.637,92  378.320,08  

Kontrollrechnung: 

113  Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
(§ 47Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) 8.182.492,55  

12 - Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltjahres 7.804.172,47  

13 = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 378.320,08  

 

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-  

   Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1  
   GemHVO-Doppik aus.  
2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die  

   Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese 
   Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag 
   entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2. 
3 Der Saldo der liquiden Mittel weist im Gegensatz zur Bilanz nur den Zahlungsmittelbestand des Amtes aus.  

   Im Übrigen wird auf den Anhang verwiesen. 
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Ergebnisrechnung Erläuterung 

Nr. 
Ertrags- und Aufwandsarten 

(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) 

Ermächti-
gungen des 
Haushalts-

jahres 
2019 

Übertragene 
Ermächti-

gungen aus 
Haushalts-
vorjahren 

Gesamt-
ermächti-
gungen im 

Haushaltsjahr 
2019 

Ergebnis 
des Haushalts-

jahres 
2019 

Abweichung 
im Haushalts-

jahres 
2019 

Ergebnis 
des Haushalts-

vorjahres 
2018 

Übertragung 
von Ermäch-
tigungen in 
Haushalts-
folgejahre 

Kontonummer 

in € 

1 2 3 4 5 6 7 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfererträge  2.392.700,00 0,00 2.392.700,00 2.392.808,83 -108,83 2.393.949,09 0,00 41 

3 + Erträge der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 

4 + Öffentlich-rechtliche  Leistungsentgelte  101.100,00 0,00 101.100,00 112.739,77 -11.639,77 113.011,40 0,00 43 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  1.200,00 0,00 1.200,00 1.996,80 -796,80 2.427,16 0,00 441, 443-445 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  40.700,00 0,00 40.700,00 46.550,11 -5.850,11 66.549,61 0,00 442, 447, 448 

7 + Andere aktivierte Eigenleistungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 

8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  0,00 0,00 0,00 26,59 -26,59 1,86 0,00 47 

9 + Sonstige laufende Erträge  82.400,00 0,00 82.400,00 276.497,83 -194.097,83 83.143,70 0,00 451, 46, 491 

10  Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  2.618.100,00 0,00 2.618.100,00 2.830.619,93 -212.519,93 2.659.082,82 0,00  

11 - Personalaufwendungen  2.093.200,00 0,00 2.093.200,00 2.065.337,91 27.862,09 2.063.254,90 0,00 50 

12 - Versorgungsaufwendungen  0,00 0,00 0,00 49.065,34 -49.065,34 68.118,00 0,00 51 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  147.300,00 0,00 147.300,00 144.387,96 2.912,04 103.994,47 0,00 52 

14 - Abschreibungen  31.900,00 0,00 31.900,00 30.398,82 1.501,18 34.273,38 0,00 53 

15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferaufwendungen  6.000,00 0,00 6.000,00 4.909,50 1.090,50 5.150,00 0,00 54 

16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 

17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  0,00 0,00 0,00 14.139,07 -14.139,07 0,00 0,00 57 

18 - Sonstige laufende Aufwendungen  437.000,00 0,00 437.000,00 293.155,93 143.844,07 291.287,50 0,00 56, 591 

19  Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 
11 bis 18)  2.715.400,00 0,00 2.715.400,00 2.601.394,53 114.005,47 2.566.078,25 0,00  

20  Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen 
(Saldo der Nummern 10 und 19)  -97.300,00 0,00 -97.300,00 229.225,40 -326.525,40 93.004,57 0,00  

21 - Einstellung in die Kapitalrücklage  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592, 594 

22 + Entnahmen aus der Kapitalrücklage  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492, 494 

23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 

24 + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 

25  Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 
und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)  -97.300,00 0,00 -97.300,00 229.225,40 -326.525,40 93.004,57 0,00  

  nachrichtlich:          

26  Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr     498.436,06    204 

27  Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember 
des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)     727.661,46     
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Finanzrechnung Erläuterung 

Nr. 
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 

(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) 

Ermächti-
gungen des 
Haushalts-

jahres 
2019 

Übertragene 
Ermächti-

gungen aus 
Haushalts-
vorjahren 

Gesamt-
ermächti-
gungen im 

Haushaltsjahr 
2019 

Ergebnis 
des Haushalts-

jahres 
2019 

Abweichung 
im Haushalts-

jahres 
2019 

Ergebnis 
des Haushalts-

vorjahres 
2018 

Übertragung 
von Ermäch-
tigungen in 
Haushalts-
folgejahre 

Kontonummer 

in € 

1 2 3 4 5 6 7 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfereinzahlungen  2.375.200,00 0,00 2.375.200,00 2.375.081,49 118,51 2.376.241,79 0,00 61 

3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  101.100,00 0,00 101.100,00 113.560,55 -12.460,55 112.511,00 0,00 63 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  1.200,00 0,00 1.200,00 1.498,00 -298,00 2.427,16 0,00 641 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  40.700,00 0,00 40.700,00 47.870,19 -7.170,19 67.375,63 0,00 642, 647-648 

7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  0,00 0,00 0,00 111,28 -111,28 6,38 0,00 67 

8 + Sonstige laufende Einzahlungen  82.400,00 0,00 82.400,00 80.856,40 1.543,60 78.809,99 0,00 651-652, 66 

9  Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der 
Nummern 1 bis 8)  2.600.600,00 0,00 2.600.600,00 2.618.977,91 -18.377,91 2.637.371,95 0,00  

10 - Personalauszahlungen  2.087.300,00 0,00 2.087.300,00 2.064.111,94 23.188,06 2.022.941,75 0,00 70, 80000001 

11 - Versorgungsauszahlungen  18.000,00 0,00 18.000,00 21.910,54 -3.910,54 33.025,96 0,00 71 

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  147.300,00 0,00 147.300,00 151.656,62 -4.356,62 99.579,25 0,00 72 

13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferauszahlungen  6.000,00 0,00 6.000,00 4.909,50 1.090,50 5.850,00 0,00 74 

14 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 

15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  0,00 0,00 0,00 10.977,39 -10.977,39 0,00 0,00 77 

16 - Sonstige laufende Auszahlungen  437.000,00 0,00 437.000,00 305.880,28 131.119,72 316.435,41 0,00 76 

17  Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der 
Nummern 10 bis 16)  2.695.600,00 0,00 2.695.600,00 2.559.446,27 136.153,73 2.477.832,37 0,00  

18  Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung  (Saldo der 
Nummern 9 und 17)  -95.000,00 0,00 -95.000,00 59.531,64 -154.531,64 159.539,58 0,00  

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  3.200,00 0,00 3.200,00 3.070,20 129,80 0,00 0,00 681, 6833 

20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

682, 6830-
6832, 6834-

6839 

21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684-686 

22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687 

23 + Sonstige Investitionseinzahlungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688-689 

24  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Summe der Nummern 19 bis 23)  3.200,00 0,00 3.200,00 3.070,20 129,80 0,00 0,00  

25 - Auszahlungen für Anlagevermögen  7.400,00 9.895,05 17.295,05 5.057,89 12.237,16 1.604,95 12.237,16 781, 784-786 

26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787 

27 - Sonstige Investitionsauszahlungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788-789 

28  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Summe der Nummern 25 bis 27)  7.400,00 9.895,05 17.295,05 5.057,89 12.237,16 1.604,95 12.237,16  

29  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  -4.200,00 -9.895,05 -14.095,05 -1.987,69 -12.107,36 -1.604,95 -12.237,16  

30  Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 
(Summe der Nummern 18 und 29)  -99.200,00 -9.895,05 -109.095,05 57.543,95 -166.639,00 157.934,63 -12.237,16  

31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691-692 

32 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

791, 79200000-

79242301, 
79242303-
79253001, 
79253003-
79293001, 
79293003-
79299999 

33 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79242302, 

79253002, 
79293002 

34  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Finanzrechnung Erläuterung 

Nr. 
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 

(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) 

Ermächti-
gungen des 
Haushalts-

jahres 
2019 

Übertragene 
Ermächti-

gungen aus 
Haushalts-
vorjahren 

Gesamt-
ermächti-
gungen im 

Haushaltsjahr 
2019 

Ergebnis 
des Haushalts-

jahres 
2019 

Abweichung 
im Haushalts-

jahres 
2019 

Ergebnis 
des Haushalts-

vorjahres 
2018 

Übertragung 
von Ermäch-
tigungen in 
Haushalts-
folgejahre 

Kontonummer 

in € 

1 2 3 4 5 6 7 

35  Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 
Zahlungsvorgänge  0,00 0,00 0,00 -17.908,57 17.908,57 28.248,84 0,00  

36  Veränderung der liquiden Mittel und der 
Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)  -99.200,00 -9.895,05 -109.095,05 39.635,38 -148.730,43 186.183,47 -12.237,16  

37  Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)  -95.000,00 0,00 -95.000,00 59.531,64 -154.531,64 159.539,58 0,00  

  nachrichtlich:          

38  Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. 
Dezember des Haushaltsvorjahres    -36.100,00 857.320,54     

39  Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 
37 und 38)    -131.100,00 916.852,18     

  darunter:          

  Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven 
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 
23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und 
Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende 
Auszahlungen) enthalten]    0,00 0,00     

  Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der 
laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich 
[Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende 
Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 
(Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]    0,00 0,00     
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Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung Erläuterung 

Nr. 
Ertrags- und Aufwandsarten 

(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) 

Ermächtigungen 
des 

Haushaltsjahres 
2019 

Übertragene 
Ermächtigungen 
aus Haushalts-

vorjahren 

Gesamt- 
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr 
2019 

Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 
2019 

Abweichung 
im  

Haushaltsjahres 
2019 

Kontonummer 

in € 
1 2 3 4 5  

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 

 darunter:        

 1.1 Grundsteuer A  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4011 

 1.2 Grundsteuer B  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4012 

 1.3 Gewerbesteuer  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4013 

 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4021 

 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4022 

 1.6 Sonstige Gemeindesteuern  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 

 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4052 

 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes 
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40541 

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfererträge  2.392.700,00 0,00 2.392.700,00 2.392.808,83 -108,83 41 

 darunter:        

 2.1 Schlüsselzuweisungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 

 2.2 Bedarfszuweisungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 

 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen  480.300,00 0,00 480.300,00 480.321,45 -21,45 413 

 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  4.100,00 0,00 4.100,00 3.960,00 140,00 414 

 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4161 

 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden  1.890.800,00 0,00 1.890.800,00 1.890.800,04 -0,04 4162 

 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  17.500,00 0,00 17.500,00 17.727,34 -227,34 415 

3 + Erträge der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 

 darunter:        

 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 

 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 

 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII 
und anderer sozialer Leistungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 

 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII 
und anderer Jugendhilfe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 

 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 

 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung  nach dem SGB II  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 

 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im 
Bereich der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  101.100,00 0,00 101.100,00 112.739,77 -11.639,77 43 

 darunter:        

 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen  101.100,00 0,00 101.100,00 112.739,77 -11.639,77 431 

 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem 
Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, 
Kostenerstattungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 

 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 
und ähnliche Entgelte  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  1.200,00 0,00 1.200,00 1.996,80 -796,80 441, 443-445 

 darunter:        

 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte  1.200,00 0,00 1.200,00 1.996,80 -796,80 441 

 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 
Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  40.700,00 0,00 40.700,00 46.550,11 -5.850,11 442, 447-448 

7 + Andere aktivierte Eigenleistungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 

8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  0,00 0,00 0,00 26,59 -26,59 47 

 darunter:        

 8.1 Zinserträge  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471-472 

 8.2 Sonstige Finanzerträge  0,00 0,00 0,00 26,59 -26,59 473-479 

9 + Sonstige Erträge  82.400,00 0,00 82.400,00 276.497,83 -194.097,83 451, 46, 491 

 darunter:        

 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 
des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 
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Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung Erläuterung 

Nr. 
Ertrags- und Aufwandsarten 

(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) 

Ermächtigungen 
des 

Haushaltsjahres 
2019 

Übertragene 
Ermächtigungen 
aus Haushalts-

vorjahren 

Gesamt- 
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr 
2019 

Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 
2019 

Abweichung 
im  

Haushaltsjahres 
2019 

Kontonummer 

in € 
1 2 3 4 5  

 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, 
Sonderposten und Rückstellungen  0,00 0,00 0,00 194.311,20 -194.311,20 4661 

 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen (Saldo)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  2.618.100,00 0,00 2.618.100,00 2.830.619,93 -212.519,93  

11 – Personalaufwendungen  2.093.200,00 0,00 2.093.200,00 2.065.337,91 27.862,09 50 

 darunter:        

 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. 
Verpflichtungen  95.900,00 0,00 95.900,00 0,00 95.900,00 507 

12 – Versorgungsaufwendungen  0,00 0,00 0,00 49.065,34 -49.065,34 51 

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  147.300,00 0,00 147.300,00 144.387,96 2.912,04 52 

 darunter:        

 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall  24.100,00 0,00 24.100,00 17.556,15 6.543,85 522 

 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung  94.100,00 0,00 94.100,00 90.175,34 3.924,66 523 

14 – Abschreibungen  31.900,00 0,00 31.900,00 30.398,82 1.501,18 53 

15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  6.000,00 0,00 6.000,00 4.909,50 1.090,50 54 

 darunter:        

 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  6.000,00 0,00 6.000,00 4.909,50 1.090,50 541 

 15.2 Schuldendiensthilfen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 

 15.3 Gewerbesteuerumlage  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5431 

 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5441 

 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54421 

 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54422 

 15.7 Allgemeine Umlagen an  Zweckverbände  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5443 

 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5449 

16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 

 darunter:        

 16.1 Leistungen nach SGB II  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 

 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 

 16.3 Leistungen nach SGB XII  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 

 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 

 16.5 Leistungen nach SGB VIII  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 

 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556 

 16.7 Sonstige soziale Leistungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557 

 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale 
Leistungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 

 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des 
Bereichs soziale Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 

17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  0,00 0,00 0,00 14.139,07 -14.139,07 57 

 darunter:        

 17.1 Zinsaufwendungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571-578 

 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen  0,00 0,00 0,00 14.139,07 -14.139,07 579 

18 – Sonstige Aufwendungen  437.000,00 0,00 437.000,00 293.155,93 143.844,07 56, 591 

19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  2.715.400,00 0,00 2.715.400,00 2.601.394,53 114.005,47  

20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor 
Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)  -97.300,00 0,00 -97.300,00 229.225,40 -326.525,40  

21 – Einstellung in die Kapitalrücklage  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592 

22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 

 darunter:        

 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus 
investiv gebundenen Zuweisungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4922 

23 – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 

24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 

25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, 
Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich 
Nummern 21 und 23)  -97.300,00 0,00 -97.300,00 229.225,40 -326.525,40  
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Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung Erläuterung 

Nr. 
Ertrags- und Aufwandsarten 

(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) 

Ermächtigungen 
des 

Haushaltsjahres 
2019 

Übertragene 
Ermächtigungen 
aus Haushalts-

vorjahren 

Gesamt- 
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr 
2019 

Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 
2019 

Abweichung 
im  

Haushaltsjahres 
2019 

Kontonummer 

in € 
1 2 3 4 5  

 nachrichtlich:        

26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr     498.436,06  204 

27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)     727.661,46   
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Übersicht über die Teilrechnungen 
 

1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung 

Nr. 
Ertrags- und Aufwandsarten 

(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) 

Summe aller Teilhaushalte   Zentrale Dienste 1  Zentrale Finanzleistungen 2     

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2019 

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2019 

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2019 

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2019 

in € 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfererträge  2.392.700,00 2.392.808,83 21.600,00 21.687,34 2.371.100,00 2.371.121,49   

3 + Erträge der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  101.100,00 112.739,77 101.100,00 112.739,77 0,00 0,00   

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  1.200,00 1.996,80 1.200,00 1.996,80 0,00 0,00   

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  40.700,00 46.550,11 40.700,00 46.550,11 0,00 0,00   

7 + Andere aktivierte Eigenleistungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  0,00 26,59 0,00 0,00 0,00 26,59   

9 + Sonstige Erträge  82.400,00 276.497,83 72.400,00 259.911,79 10.000,00 16.586,04   

10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   2.618.100,00 2.830.619,93 237.000,00 442.885,81 2.381.100,00 2.387.734,12   

11 – Personalaufwendungen  2.093.200,00 2.065.337,91 2.093.200,00 2.065.337,91 0,00 0,00   

12 – Versorgungsaufwendungen  0,00 49.065,34 0,00 49.065,34 0,00 0,00   

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  147.300,00 144.387,96 147.300,00 144.387,96 0,00 0,00   

14 – Abschreibungen  31.900,00 30.398,82 31.900,00 30.398,82 0,00 0,00   

15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferaufwendungen  6.000,00 4.909,50 6.000,00 4.909,50 0,00 0,00   

16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  0,00 14.139,07 0,00 14.139,07 0,00 0,00   

18 – Sonstige Aufwendungen  437.000,00 293.155,93 437.000,00 293.155,23 0,00 0,70   

19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 
bis 18)   2.715.400,00 2.601.394,53 2.715.400,00 2.601.393,83 0,00 0,70   

20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der 
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung 
der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)   -97.300,00 229.225,40 -2.478.400,00 -2.158.508,02 2.381.100,00 2.387.733,42   

21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung  
der internen Leistungsbeziehungen und vor 
Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich 
Nummer 21 abzüglich Nummer 22)   -97.300,00 229.225,40 -2.478.400,00 -2.158.508,02 2.381.100,00 2.387.733,42   
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2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung 

Nr. 
Ein- und Auszahlungsarten 

(gemäß  § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) 

Summe aller Teilhaushalte   Zentrale Dienste 1  Zentrale Finanzleistungen 2     

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2019 

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2019 

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2019 

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2019 

in € 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfereinzahlungen  2.375.200,00 2.375.081,49 4.100,00 3.960,00 2.371.100,00 2.371.121,49   

3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  101.100,00 113.560,55 101.100,00 113.560,55 0,00 0,00   

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  1.200,00 1.498,00 1.200,00 1.498,00 0,00 0,00   

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  40.700,00 47.870,19 40.700,00 47.870,19 0,00 0,00   

7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  0,00 111,28 0,00 49,50 0,00 61,78   

8 + Sonstige laufende Einzahlungen  82.400,00 80.856,40 72.400,00 69.035,81 10.000,00 11.820,59   

9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der 
Nummern 1 bis 8)   2.600.600,00 2.618.977,91 219.500,00 235.974,05 2.381.100,00 2.383.003,86   

10 – Personalauszahlungen  2.087.300,00 2.064.111,94 2.087.300,00 2.064.111,94 0,00 0,00   

11 – Versorgungsauszahlungen  18.000,00 21.910,54 18.000,00 21.910,54 0,00 0,00   

12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  147.300,00 151.656,62 147.300,00 151.656,62 0,00 0,00   

13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferauszahlungen  6.000,00 4.909,50 6.000,00 4.909,50 0,00 0,00   

14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  0,00 10.977,39 0,00 10.977,39 0,00 0,00   

16 – Sonstige laufende Auszahlungen  437.000,00 305.880,28 437.000,00 305.880,28 0,00 0,00   

17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der 
Nummern 10 bis 16)   2.695.600,00 2.559.446,27 2.695.600,00 2.559.446,27 0,00 0,00   

18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung  (Saldo der 
Nummern 9 und 17)   -95.000,00 59.531,64 -2.476.100,00 -2.323.472,22 2.381.100,00 2.383.003,86   

18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 
Leistungsbeziehungen   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach 
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 
(Summe der Nummern 18 und 18.1)   -95.000,00 59.531,64 -2.476.100,00 -2.323.472,22 2.381.100,00 2.383.003,86   

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  3.200,00 3.070,20 3.200,00 3.070,20 0,00 0,00   

20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

23 + Sonstige Investitionseinzahlungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Summe der Nummern 19 bis 23)   3.200,00 3.070,20 3.200,00 3.070,20 0,00 0,00   

25 – Auszahlungen für Anlagevermögen  17.295,05 5.057,89 17.295,05 5.057,89 0,00 0,00   

26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

27 – Sonstige Investitionsauszahlungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Summe der Nummern 25 bis 27)   17.295,05 5.057,89 17.295,05 5.057,89 0,00 0,00   

29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)   -14.095,05 -1.987,69 -14.095,05 -1.987,69 0,00 0,00   

30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des 
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)   -109.095,05 57.543,95 -2.490.195,05 -2.325.459,91 2.381.100,00 2.383.003,86   

31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          



Amt Usedom-Süd  2019 
 

  
   

 13 

 

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 

Nr. Bezeichnung 

Ansatz 
2019 

Ergebnis 
2019 

Übertragene Ansätze 
nach § 15  

GemHVO-Doppik 

in € 

1.  Aufwandsermächtigungen 

 Zentrale Dienste 1 2.715.400 2.601.393,83 0,00 

 Zentrale Finanzleistungen 2 0 0,70 0,00 

 Summe Aufwandsermächtigungen 2.715.400 2.601.394,53 0,00 

2.  Auszahlungsermächtigungen 

2.1  laufende Auszahlungen 

 Zentrale Dienste 1 2.695.600 2.559.446,27 0,00 

 Zentrale Finanzleistungen 2 0 0,00 0,00 

 Summe laufende Auszahlungen 2.695.600 2.559.446,27 0,00 

2.2  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

 Zentrale Dienste 1 7.400 5.057,89 12.237,16 

 Zentrale Finanzleistungen 2 0 0,00 0,00 

 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.400 5.057,89 12.237,16 

3.  Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

 Zentrale Dienste 1 3.200 3.070,20 0,00 

 Zentrale Finanzleistungen 2 0 0,00 0,00 

 Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.200 3.070,20 0,00 

 genehmigte 
Festsetzung 

2019 

davon im 2019  
in Anspruch 
genommen 

fortgeltende Ansätze 
nach § 52 Abs. 3  

KV M-V 

 in € 

4.  Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen 

 Zentrale Dienste 1 0 0,00 0,00 

 Zentrale Finanzleistungen 2 0 0,00 0,00 

 Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0,00 0,00 



Muster 19

(zu § 53 GemHVO-Doppik)

Seite 1/1

Gesamtbetrag Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten 

Maßnahme 1

Maßnahme …

Maßnahme 1

Maßnahme …

1 Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren 

Verpflichtungsermächtigungen

(gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)
1

im Haushaltsjahr 20..

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in €

…

Summe

im Haushaltsjahr 20..



Amt Usedom Süd

bis zu einem 

Jahr 

von über 

einem bis zu 

fünf Jahren

von mehr als 

fünf Jahren

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 8.452,59 0,00 0,00 8.452,59 3.140,68 5.311,91 2.429,99

darunter:

a) Gebührenforderungen 9.940,58 0,00 0,00 9.940,58 3.140,68 6.799,90 8.091,63

b) Beitragsforderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Steuerforderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    darunter:

    aa) Grundsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    bb) Gewerbesteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    cc) Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) Forderungen aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -1.487,99 0,00 0,00 -1.487,99 0,00 -1.487,99 -5.661,64

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 53.730,40 0,00 0,00 53.730,40 1.462,55 52.267,85 50.309,93

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5

Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 

Rechts, echtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,99

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich: 769.581,48 0,00 0,00 769.581,48 0,00 769.581,48 470.881,05

2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsverkehr 766.551,32 0,00 0,00 766.551,32 0,00 766.551,32 468.315,94

2.2.6.2 sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 3.030,16 0,00 0,00 3.030,16 0,00 3.030,16 2.565,11

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 13.107,43 0,00 0,00 13.107,43 0,00 13.107,43 792,80

2.2. Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 844.871,90 0,00 0,00 844.871,90 4.603,23 840.268,67 525.762,76

Forderungsübersicht 2019

Nr.
Art                                                                             

(gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2. GemHVO-Doppik)

€

Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres

davon mit einer Restlaufzeit kumulierte 

sonstige 

Wertberichti-

gungen zum 

Ende 2019

Bilanzwert 

zum Ende 

2019

Bilanzwert 

zum Ende 

2018
Nominalwert



Amt Usedom Süd

bis zu einem 

Jahr

von über einem 

bis zu fünf 

Jahren

von mehr als 

fünf Jahren

4.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.264,12 0,00 0,00 3.264,12 19.327,06

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit 

Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des 

öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen 

Stiftungen 1.125,63 0,00 0,00 1.125,63 1.132,44

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 

Bereich: 7.809.855,79 0,00 0,00 7.809.855,79 5.914.412,35

4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen 

Zahlungsmittelbestand 7.804.172,47 0,00 0,00 7.804.172,47 5.910.970,50

4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 

öffentlichen Bereich 5.683,32 0,00 0,00 5.683,32 3.441,85

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 14.977,21 0,00 0,00 14.977,21 17.276,38

4 Summe der Verbindlichkeiten 7.829.222,75 0,00 0,00 7.829.222,75 5.952.148,23

Verbindlichkeitenübersicht 2019

Posten
Art

(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Verbindlichkeiten zum 31. Dezember Haushaltsjahr 

mit einer Restlaufzeit
Stand zum

31. Dezember

Haushaltsjahr

(Bilanzwert)

Stand zum

31. Dezember

Haushalts-

vorjahr

(Bilanzwert)

in €



Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Usedom-Süd (Landkreis Vorpommern-Greifswald)
Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 11.491

Erhebungsjahr: 2019
Wert Punkte

Ergebnishaushalt

Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 498.436,06 €

Jahresergebnis 229.225,40 €

Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres 727.661,46 €

Ausgleich des Ergebnishaushalts Ja 0

Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen 108,8 % 0

Jahresergebnis ausgeglichen? Ja 0

Finanzhaushalt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des
Haushaltsvorjahres

857.320,54 €

jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 59.531,64 € 0

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.  des
Haushaltsjahres

916.852,18 €

Ausgleich des Finanzhaushalts Ja 0

Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen 102,3 % 0

Finanzplanungszeitraum

Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums 332.676,00 €

Ergebnis je Einwohner 28,95 € 0

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende
des Finanzplanungszeitraums

534.951,00 €

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner 46,55 € 0

Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V

Haushaltssicherungskonzept erforderlich? Nein 0

Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? nicht relevant 0

Einhaltung des Überschuldungsverbots

Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres 0,00 € 0

Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums 0,00 € 0

Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im
Finanzplanungszeitraum abgebaut

Ja 20

Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums

bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen

Konsolidierungszeitraum abgebaut

Nein 0

Sonstige finanzielle Risiken

Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung
im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist

kein 0

Weitere Kennzahlen

Investitionskredite je Einwohner 0,00 €

Zinsquote NaN

Tilgungsquote NaN
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fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite NaN

fristenkongruente Finanzierung? Nein

Förderquote 41,8 %

Liquiditätskredite je Einwohner 0,00 €

Forderungen je Einwohner 73,52 €

Werthaltigkeit der Forderungen 99,5 %

freiwillige Leistungen je Einwohner 0,86 €

Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen 0,3 %

Bemerkungen der Kommune k.A.

Bemerkungen der RAB k.A.

GESAMTPUNKTZAHL: 20

LEISTUNGSGRUPPE: gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit
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Anlagenspiegel mit Umbuchung
Filter: Gesperrt: Nein|Ja, Inaktiv: Nein|Ja, Gemeindenr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.19..31.12.19
Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.19, Enddatum: 31.12.19, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, ¦bergabe an Excel: 
Ja
Zuschreibung ist Anschaffungsart; Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist AfA-Art, *ohne Umbuchung  

Anschaffungs-
kosten 

31.12.18
*Zugang 

in Periode
Abgang 

in Periode
Umbuchung 

in Periode
*Zuschreib. 

in Periode

Anschaffungs-
kosten 

31.12.19
Kumulierte  AfA 

31.12.18
*AfA 

in Periode
Abgang AfA 

in Periode

Umbuchung 
AfA 

in Periode
Kumulierte AfA 

31.12.19
Buchwert 

31.12.18
Buchwert 

31.12.19
Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  01120001  Datenverarbeitungs-Software >1000 û

63.379,74 0,00 0,00 0,00 0,00 63.379,74 -48.855,01 -5.422,35 0,00 0,00 -54.277,36 14.524,73 9.102,38

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  01120101  Datenverarbeitungs-Software <1000 û
5.423,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5.423,60 -1.637,82 -1.084,72 0,00 0,00 -2.722,54 3.785,78 2.701,06

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  05210001  Kindertagesstªtten
548.774,13 0,00 0,00 0,00 0,00 548.774,13 -140.206,04 -6.864,72 0,00 0,00 -147.070,76 408.568,09 401.703,37

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  05700001  Verwaltungsgebªude
1.092.298,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.298,06 -477.128,25 -14.666,05 0,00 0,00 -491.794,30 615.169,81 600.503,76

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  07100001  Fahrzeuge
12.436,98 0,00 0,00 0,00 0,00 12.436,98 -4.406,61 -1.343,60 0,00 0,00 -5.750,21 8.030,37 6.686,77

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  07300001  Betriebsvorrichtungen
4.436,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4.436,32 -3.401,17 -443,64 0,00 0,00 -3.844,81 1.035,15 591,51

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  07390001  Sonstige
0,00 1.987,69 0,00 0,00 0,00 1.987,69 0,00 -16,56 0,00 0,00 -16,56 0,00 1.971,13

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  08200001  Betriebs- und Geschªftsausstattung
55.608,15 0,00 0,00 0,00 0,00 55.608,15 -53.075,51 -301,32 0,00 0,00 -53.376,83 2.532,64 2.231,32

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  08220001  Geschªftsausstattung >1000û
7.088,76 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,76 -7.088,76 0,00 0,00 0,00 -7.088,76 0,00 0,00
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Anschaffungs-
kosten 

31.12.18
*Zugang 

in Periode
Abgang 

in Periode
Umbuchung 

in Periode
*Zuschreib. 

in Periode

Anschaffungs-
kosten 

31.12.19
Kumulierte  AfA 

31.12.18
*AfA 

in Periode
Abgang AfA 

in Periode

Umbuchung 
AfA 

in Periode
Kumulierte AfA 

31.12.19
Buchwert 

31.12.18
Buchwert 

31.12.19
Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  08240001  Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegen

0,00 3.070,20 0,00 0,00 0,00 3.070,20 0,00 -255,86 0,00 0,00 -255,86 0,00 2.814,34

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  11190001  Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen
61.355,03 0,00 0,00 0,00 0,00 61.355,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.355,03 61.355,03

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  13400001  Beteiligungen an der Versorgungsr¿cklage nach...
71.325,24 0,00 0,00 0,00 0,00 71.325,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.325,24 71.325,24

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  13510001  Anteilige R¿cklagen der Versorgungskassen zur...
813.545,84 0,00 0,00 0,00 0,00 813.545,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813.545,84 813.545,84

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  23141001  vom Bund
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zuschuss -438.780,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -438.780,23 106.100,18 6.530,93 0,00 0,00 112.631,11 -332.680,05 -326.149,12

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  23142001  vom Land
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zuschuss -648.960,59 -3.070,20 0,00 0,00 0,00 -652.030,79 140.927,64 11.066,60 0,00 0,00 151.994,24 -508.032,95 -500.036,55

Summen f¿r: Anlagenbuchungsgruppe  23151001  von privaten Unternehmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zuschuss -595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -595,00 357,01 129,81 0,00 0,00 486,82 -237,99 -108,18

Gesamtsummen:
5.057,89 0,00 2.740.729,74 -30.398,82 0,00 1.999.872,68

2.735.671,85 0,00 0,00 -735.799,17 0,00 -766.197,99 1.974.531,75
Zuschuss -3.070,20 0,00 -1.091.406,02 17.727,34 0,00 -840.950,99

-1.088.335,82 0,00 0,00 247.384,83 0,00 265.112,17 -826.293,85

ID 5092697 Letzte Seite
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